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€>efäljrbutt0en
Gegen die Blechdächer im Wallis. Mit Unterstützung des schweizerischen Heimatschutzes macht
sich im Wallis gegenwärtig eine Bewegung geltend, die gegen den immer mehr überhandnehmenden
Brauch gerichtet ist, die Dächer mit Blech, namentlich Wellblech, zu decken, — eine Gewohnheit,
die sich allmählich bis in die entlegensten Bergdörfer ausdehnt, wo sie sich zwar aus den billigen
Anschaffungs- und Transportkosten für das Material erklärt, aber dem Landschaftsbild erheblichen
Eintrag zu tun droht. Der Walliser Regierungsrat soll daher geneigt sein, diese Art der
Dachbedeckung zu verbieten, im Einvernehmen mit den Gemeinden, die unter Umständen die
althergebrachte Verwendung von Schieferplatten oder von Ziegeln durch Subventionen zu erleichtern
hätten. Jedenfalls hat die Verwaltung der Kantonshauptstadt Sitten bereits damit einen Anfang-
gemacht. Nachdem sie selbst noch vor nicht langer Zeit zugelassen hatte, dass ein altes Haus im
Stadtinneren mit Blech gedeckt worden war, ist nun von ihr heute der Gebrauch dieses Materials
für den erwähnten Zweck im ganzen Bereich der Stadtgemeinde untersagt worden. Sie hat der
Bewohnerschaft diesen Erlass soeben öffentlich bekanntgegeben, nach welchem künftig für
Dachbedeckungen nur noch behauene und rohe Schieferplatten, gebräunte Ziegel und Eternit gestattet

sind.

Mit dieser Frage der Bedachung hat sich der Vorstand der schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz

wiederholt befasst. Für das Engadin wurde angeregt, die glänzenden Blechdächer einstweilen
braun zu streichen. Vor kurzem wurde eine Eingabe der Dachdecker an den Bund, die Einfuhr
von Wellblech zu erschweren, begutachtet und befürwortet. Die Zeitschrift wird nächstens ein Heft
der Bedachungsfrage widmen. Einstweilen nur soviel, dass gebräunte oder „engobierte" Ziegel
keineswegs zu empfehlen sind, da sie wie Schokolade und nicht wie gebrannter Ton aussehen
und für alle Zeiten unangenehm neu und erdenfremd wirken.

Heimatschutz und Bundesbahnen. Die Mainummer des „Heimatschutz", des treuen Wächters und
Kämpfers gegen die Verschandelung unseres Heimatbildes, trägt den Untertitel: „Unfug an der
Strasse" und wendet sich mit vollem Recht gegen die unzähligen Verunstaltungen der Landschaft
durch Reklametafeln aller Art an Gebäuden, Bauabsperrungen und Plakatwänden. Dabei wird
als besonders abschreckendes Beispiel die Landstrasse Zürieh-Winterthur in Wort und Bild
vor Augen geführt, wo der Uebelstand ganz besonders stark in Erscheinung tritt. Erfreulicherweise
haben auch eine ganze Reihe von Tageszeitungen den Protest gegen diese aufdringliche Art von
Geschäftsreklame durch Weiterverbreitung unterstützt.

Und die SBB? Nicht genug, dass die ganze der Strasse zugekehrte Front des Güterschuppens bei
der Station Kempttal mit Reklamen überklebt ist, lässt sie nun ausgerechnet einige Tage nach
Veröffentlichung des Protestes auch noch die Erstellung einer Plakatwand jenseits der Geleise zu,
wohl, um nicht nur dem Strasscnbenützer. sondern auch dem der Bahn treu gebliebenen Teil
unseres Volkes die Wohltat des Beschauens solcher Reklamen zu ermöglichen. Man stelle sich vor,
wie angenehm das Reisen sein wird, wenn einmal statt des freien Ausblickes auf die durchfahrene
Landschaft das Auge sich erlaben darf an zwei zu beiden Seiten des Bahnkörpers aufgestellten
Bretterwänden mit ihren schreienden Reklamen! Ob durch solche Aussichten nicht ein Teil der
Anstrengungen der SBB, den Reiseverkehr zu fördern, paralysiert wird? So war der Protest gegen
den ..Unfug an der Strasse" also nicht gemeint, verehrte SBB! „Wochenblatt Pfäffikon".

Wie bei andern grössern Städten zeigt sich auch bei den Nachbardörfern von Basel eine stark
vermehrte Bautätigkeit. Hier ist ganz besonders üornach zu nennen, wo die Neubauten zusehends den
dortigen Borghügel hinanzuklettern beginnen. Die noch bis vor wenigen Jahren einsam auf der
Höhe thronende und dadurch doppelt imposant wirkende historisch bedeutsame Burgruine
Dorn eck lief Gefahr, durch die vordringenden Bauten bedrängt und in ihrem Gesamtbild
empfindlich beeinträchtigt zu werden. Durch Beschluss der Einwohnergemeinde Dornach ist nun für
den obern Abschnitt der sog. Schlossmatten ein gänzliches und für den untern Abschnitt ein
teilweises Bau verbot erlassen worden. Eine weitere Vorschrift verhindert auch solche Bauformen,
die das Landschaftsbild verunstalten könnten. Baubewilligungen für jene Bauzone unterliegen
überdies ausser der gemeinderätlichen Genehmigung noch jener des Regierungsrates des Kantons
Solothurn. Aus dem „Bund".
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Gefährdungen
Legen llie Sleciicläeiier im Wallis. Nil Oriterstütxung clss scbweixeriscben KleimstscKutxes msebt
»iob im Wallis gegenwärtig eine Bewegung geltend, clie gegen clen immer mekr übeiksndnekmendvn
Brauck geriebtet ist, clie vaeber mit Olecb, namentlicb Wellblscb, xu decken, — eine OswoKnbeit,
die sicb allmäbliob bis in die entlegensten Lergdörker susdebnt, wo sie siok xwar sus den Iiiiiigen
Ansobakkungs- uncl Transportkosten tür das Nateriat erklärt, aber dem Landsobaktsbild erkoblicben
Oiutrag xu tun drobt. Oer Wallis» Begierungsrat soll daber geneigt sein, ciiese Art der Oacb-
KedecKurig xu verbieten, im Oinvernebmen mit den Gemeinden, die unter Omständen die altbvr-
gebracdte Verwendung von ScKiekerptatten oder von Ziegeln durcb Subventionen xu orieicbtern
Kätten, ^tedontalls bat die Verwaltung der Xantonsbauptstadt Litten bereits damit einen Ankang
gemacbt, Nacbdem sis setbst noob vor nicbt langer Zeit xugelassen batte, dass ein altes Oaus im
Ztsdtinneren mit LIeeK gedeckt worden war, ist nun von ibr beute der Oebrsucb dieses Naterials
kür den erwäbntsn ZwevK im ganxen Oereiob der Stadtgemeindo untersagt worden. Sie bat der
Oewnbnerscbakt diesen Orlass soeben ükkeiitliob bekanntgegeben, nacb wetcbem Künktig kür Oacb-
bedeckungsn nur nocb bebauen« und rode Sodiekerptatten, gebräunte Ziegel und Oternit gestat-
tet sind,

Nit dieser Lrage der Oeclacbung Kut sicb der Vorstand der sobweixsriscken Vereinigung kür Heimat-
sobutx wiederbott bekassk, Lür das Ongaclin wurds angsrsgt, clis gtänxendvn OlscKcZäcKer einstweilen
liraun xu streicbsn. Vor Kurxem wurde eins Oingabs der OaobdecKer an dsn Ound, die Oinkubr
von WeLKlocK xu vrsodwersn, Iivgutacbtst und bekürwortst, Ois Zeitscdrikt wird näcbstsns ein Oekt
dsr LsdacKungskrage widmsn, Oinstwsilsn nur sovisl, dass gebräunte oder „engodisrte" Ziegel
Keineswegs xu empkeblen sind, da sis wie SoboKolade und nicbt wie gebrannter Ion ausseken
und kür alle Zeiten unangenebm neu und erdenkrsmd wirksn,

i-Ieimstseiiuti unci iZunliesbsbnen. Ois Nainummer des „Oeimatsobutx", cles treuen Wäcbters und
Xämpkers gegen die Verscbsndelung unseres Oeimstbitdes, trägt den Ontertitel; ,,Onkug an der
Strasse" und wendet sicb mit vollem Osobt gsgsn dis unxäbligsn Vsrunstsltungon der Lsndsebskt
durob OsKIamstskstn sller ^rt an Oebäuden, Bauabsperrungen und OlaKatwändsn. Oabsi wird
sls besonders sbscbreckendes Beispiel die Landstrasse ZürioK-Wintertbur in Wort und Lilcl
vor Augen gekübrt, wo der Oebelstund ganx besonders stark in Orscbeiriung tritt, Orkrsulicberwoiss
bsbon ancb sins ganxe Oeibe von Lsgesxeitungsn den Orotest gegen diese aukdringticbe Art von
OescKäklsreKlamg durcb Wcitervsrl>roitung unterstütxt,

Ond clie 8OL? Nicbt genug, dass die ganxe der Strasse xugekebits Lront des Uüterscbupi>ens bei
dsr Station Xempttal mit LeKlamen überklebt ist, iässt sie nun ausgerecbnet einige Lags naeb Vsr-
ükksntliebung dss Oiotestes aucb nocb clie Orstellung einer OlaKatwand jenseits cler Osleiss xu,
wobl, um nicbt nur dem Stiassonbenütxer, sondern aueb dem der Labn treu gebliebenen Lei!
unseres Volkes clie Wobltat cles Lssobanens solcber LeKlamen xu simögliobsn, Nan stelle siob vor,
wie angeiisbm dss Leisen sein wird, wsnn einmal statt des kreisn Ausblickes auk dis dureKkabrene
LandsoKakt das Augs sieb srlabsn dark an xwsi xu Ksidsn Seitsn dss OsbnKörpers aukgesteltten
Bretterwänden mit ibren scbreienden OeKIamon! OK durcb solobe Aussiebten niekt ein ?sii dsr
Vnstrsngungen der 8LO, den BeissverKebr xu kürdorn, paralysiert wircl? So war der Orotest gegen
clen ,,Ontug an dvr Strasse" also niobt gemeint, verebrte SLO! „Wocbsnblatt OkäkkiKon".

Wie bei andern grössern Städten xeigt sicb aucb bei den NaeKbardörkein vun Oassl eine stark ver-
insbrts Lautätigkeit. Oior ist ganx besonders Oornaob xu nennen, wo dis Neubauten xusebends clsn

dortigen Lorgbügsl KinanxuKIsttsin bsginnen. Oie nocb bis vor wenigen Zabron sinsam auk dsr
Böbs tbronends und dadurcb doppelt imposant wirkende bistorisob bedeutsame Burgruine
Dorn eck tiek Oekabr, durcb die vordringenden Bauten bedrängt und in ikrem Oesamtbild emp-
kiudlicb beeinträcbtigt xu werden, Ourcb Bescbtuss der Oinwobnorgsmeinds Oornacb ist nun kür
den odern Abscbnitt der sog, Scdlossmgtten ein gänxlicbes und kür den untern Absciinitt ein tsil-
wsisss Lau verbot erlassen worden, Line weitere Vorscbrikt verbinden sucb solcbe Laukormen,
die das Landscbaktsbild verunstalten Könnten, Oaubewilligungen kür jene Oauxons unlerliegsn
übsrdiss ausser der gemeinderstlioben Oenebmigung nocb jener dss Osgisrungsrstss dss Xantons
Solotburn, Aus dsm ,,L«nck",
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